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Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam
AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro TEuro

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro TEuro

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. EDV-Software 185.382,00 259
2. Internet-Projekte 29.598,00 101

214.980,00 360

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Bauten 11.147.231,90 11.069
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 965.517,00 1.097
3. Archiv des Liberalismus 1,00 0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 537.248,31 0

12.649.998,21 12.165

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 784.344,37 784
2. Beteiligungen 500,00 6
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 184.514,33 185

969.358,70 974

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Waren 10.700,00 14

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen Zuwendungsgeber 878.201,08 475
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 17.718,72 18
3. Sonstige Vermögensgegenstände 933.348,95 892

1.829.268,75 1.386

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassen- und Bankbestände der Geschäftsstelle 5.680.045,11 7.078
2. Kassen- und Bankbestände der Außenstellen 5.163.753,86 5.819

10.843.798,97 12.896

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 80.489,07 124

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungskapital 230.050,00 220

II. Rücklagen 6.162,26 6

III. Umschichtungsergebnis -4.495,22 -4

IV. Ergebnisvortrag 8.236.626,28 8.271
8.468.343,32 8.492

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE
ZUM ANLAGEVERMÖGEN 2.845.515,31 2.330

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 7.139.806,55 8.658

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.219.150,70 1.743
2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgeber 1.090.141,29 727
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un-

ternehmen 265.031,33 199
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.736.099,92 1.402

4.310.423,24 4.071
- davon aus Steuern Euro 319.871,37 (TEuro 249)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 3.786,25

(TEuro 5)

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.834.505,28 4.370

26.598.593,70 27.921 26.598.593,70 27.921
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Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Zeit vom 1. Januar  bis 31. Dezember 2020

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro TEuro

1. Zuwendungen und Zuschüsse
-  Bundeszuschüsse 64.525.143,52 68.764
-  Landeszuschüsse 429.304,69 768
-  sonstige Zuschüsse 443.054,01 804

65.397.502,22 70.336

2. Einnahmen aus Spenden 3.518,49 10
3. Teilnehmerbeiträge 230.303,08 526
4. Sonstige Einnahmen und Erträge 1.033.232,61 1.289
5. Außerordentliche Einnahmen und Erträge 1.811.686,39 2
6. Einstellung in den Sonderposten für Investi-

tionszuschüsse zum Anlagevermögen -1.288.255,90 -533

   Erträge gesamt 67.187.986,89 71.630

7. Satzungsmäßige Tätigkeit, Projektaufwen-
dungen
- Staatsbürgerliche und gesellschaftspolitische
Bildungsarbeit im Inland 2.482.544,82 2.289
- Förderung von Studenten und Graduierten 7.680.104,59 8.562
- Internationale Zusammenarbeit 31.066.412,92 36.637
- Öffentlichkeitsarbeit 2.295.673,78 1.527
- Publikationen 1.017.502,32 1.140
- Förderung von Kunst und Kultur 130.903,93 380
- Investivmaßnahmen 703.365,50 0

45.376.507,86 50.535

8. Personalaufwand für Inlandsmitarbeiter 13.886.831,34 12.789

9. Sachaufwendungen
- Geschäftsbedarf 110.090,13 129
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von
Grundstücken und Gebäuden 1.473.778,76 1.490
- Übrige Sachaufwendungen 6.141.805,74 5.446

7.725.674,63 7.065

10. Sonstige Aufwendungen 232.413,89 1.307

11. Außerordentliche Ausgaben und Aufwendungen 276,09 27

   Aufwendungen gesamt 67.221.703,81 71.724

     Jahresfehlbetrag -33.716,92 -93

12. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 8.270.670,80 8.365

13. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen
(Kapitalerhaltungsrücklagen) -327,60 -1

     Ergebnisvortrag 8.236.626,28 8.271
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam-Babelsberg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam-Babelsberg – be-

stehend aus der Ver mö gensübersicht zum 31. Dezember 2020 und der Ertrags- und Aufwandsrechnung für

das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der

Dar stel lung der Bi lan zie rungs- und Be wer tungsmethoden – ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte

Jahres abschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge sellschaften geltenden han-

delsrecht lichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der Stiftungs satzung und ver mit telt un ter Be-

ach tung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent-

spre chen des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31. Dezember 2020 so wie ihrer Er trags-

lage für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die

Ord nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstim mung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut schen Be-

rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil

zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kuratoriums für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

für Kapitalgesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger

Buchfüh rung ein den tat sächli chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags-

lage der Stiftung vermit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon trollen,

die sie in Übereinstim mung mit den deutschen Grund sät zen ordnungsmäßiger Buchführung als not wendig

be stimmt haben, um die Auf stel lung eines Jah res ab schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli chen –

be ab sich tigten oder unbeab sich tigten – falschen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Stiftung zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver ant-

wor tung, Sachverhalte in Zu sam men hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä-

gig, an zuge ben. Darüber hin aus sind sie da für verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs-

grund sat zes der Fort führung der Un ter neh menstä tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtli che Ge ge ben heiten ent ge gen stehen.

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stiftung zur

Auf stellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Be stäti-

gungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

ins gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-

scher Dar stellungen im Jahresab schluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf die se

Risi ken durch sowie er langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund lage

für unsere Prü fungs urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar stellungen nicht auf ge-

deckt wer den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü gerisches Zusam men-

wirken, Fälschun gen, beab sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun gen bzw. das Au ßer-

kraftset zen interner Kontrol len bein halten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,

jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stiftung abzuge ben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen heit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli che Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fort-

füh rung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-

sentliche Unsicher heit besteht, sind wir verpflichtet, im Be stätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresab schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un angemessen sind, un-

ser je weili ges Prü fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun gen auf der Grundlage

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gege benheiten können jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Un ternehmens tätigkeit nicht

mehr fort füh ren kann.
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\x WirtschaftsTreuhand

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschtuss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

läge der Stiftung vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 5. Juli 2021

r

WirtschaftsTreuhand Gmbhl

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft -

Dr. Kleinle

Wirtschaftsprüfer

Heinstein

Wirtschaftsprüfer
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Allgemeine Auftragsbedingungen 

für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 

oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-

send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 

Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-

ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 

oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-

schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 

ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 

solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 

gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-

ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 

Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-

rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-

se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 

sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-

wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 

beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 

Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 

hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 

die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-

tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 

Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 

Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 

Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 

Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-

prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-

digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 

gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-

lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 

Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 

Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-

nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-

nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-

prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-

nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-

hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 

Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 

Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 

Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 

maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 

nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 

Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 

Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 

Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-

ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 

der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-

prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-

mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-

gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 

Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 

Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-

ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 

durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-

rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-

lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 

Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 

wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-

te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 

Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 

hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 

unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 

die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 

eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 

formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 

dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-

schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 

geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 

Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 

gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-

ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 

§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm

bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 

bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 

entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 

beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-

sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-

tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 

Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 

noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 

des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-

me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 

sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 

ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-

densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-

traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 

bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 

aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 

gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-

verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 

aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 

gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 

einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-

nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 

diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 

Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-

destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-

prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 

Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 

wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 

für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-

ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 

1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 

machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 

geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 

Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 

Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-

bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-

licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 

Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 

Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 

den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 

Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 

Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-

chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 

genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-

dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 

den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 

erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 

ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-

ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 

Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 

dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 

steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 

laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-

ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-

rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-

abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 

und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 

wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-

schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 

unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-

ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-

tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 

kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 

vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-

schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 

aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 

erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-

nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-

wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 

Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 

dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 

zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 

etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 

in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-

nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-

lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 

kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 

per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 

etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-

schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 

Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 

berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-

ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-

digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 

Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 

Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-

gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-

sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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